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Behandlung im Kinderwunschzentrum 

Samenbankspende(r) 

Offener Spender („open release“)

§ 10 Abs. 2 SaRegG 

Eine Person, die vermutet, durch heterologe Verwendung von Samen gezeugt worden  

zu sein, hat gegenüber dem BfArM einen Anspruch auf Auskunft aus dem 

Samenspenderregister 

§ 2 Abs. 1 Nr. 7 SaRegG 

Ausschluss der rechtlichen Vaterschaft  

des Samenspenders gemäß § 1600d Absatz 4 BGB

1. 

  

2.
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Art 6 Abs. 2 GG 

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst  

ihnen obliegende Pflicht.

Eltern = rechtliche Eltern ? 

Soziale Elternschaft - Familie - WG 

Rechtsberatung 

§ 20b AMG 

Erlaubnis für die Gewinnung von Gewebe 

§ 20c AMG 

Erlaubnis für die Be- oder Verarbeitung, Konservierung, Prüfung, 

Lagerung, Inverkehrbringen von Gewebe
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§ 1 Abs. 1 ESchG 

bestraft wird, wer 

1.  auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle überträgt,  

2.  es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine 

Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt,

„Gespaltene Mutterschaft“ 

Identitätsfindungsprobleme der Kinder 

Frauenkörper „technisches Objekt” 

Kommerzialisierung
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Überzählige kryokonservierte Eizellen aus Behandlung 

Kindeswohl

§ 1 Abs. 1 ESchG 

bestraft wird, wer 

1.  auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle überträgt,  

2.  es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine 

Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt,
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Eizelle < Embryo 

Netzwerk Embryonenspende 

Vermittlung von überzähligen Embryonen 

Abgeber ihres Embryos 

Empfängerpaar 

Grundrecht des Kindes auf Kenntnis der Abstammung

§ 1 Abs. 1 ESchG 

bestraft wird, wer 

1.  auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle überträgt,  

2.  es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine 

Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt,
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§ 1591 BGB 

Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat.

Eizellspenderin keine Mutter 

Keine Rechte  

Keine Verpflichtungen 

Unbekannte Eizellspenderin ? 

Grundrecht des Kindes auf Kenntnis der Abstammung
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§ 1 Abs. 1 ESchG 

bestraft wird, wer (Ärztin/Arzt) 

wer eine künstliche Befruchtung bei einer Frau durchführt, die ihr Kind nach der Geburt  

auf Dauer Dritten überlassen (Ersatzmutter) will

Art 1 GG 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

Ethik/Moral 

Weggabe des Kindes 

Kindeswohl 

Kommerzialisierung 
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§ 1 Abs. 1 ESchG

Weg 1: 

Gerichtsentscheidung 

pre-birth-order 

Feststellung der rechtlichen Elternschaft 

In Deutschland: 

Anerkennung der Entscheidung 

Verstoß gegen das deutsche Recht 

Grundrecht des Babys
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Weg 2: 

Keine gerichtliche Feststellung 

Keine gemeinsamen Elternschaft 

Notarielle Erklärungen 

In Deutschland: 

Adoption

§ 1 Abs. 1 ESchG
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Altruismus 

Vertrag 

Organisation des Verfahrens  

Selbstbestimmungsrecht der Leihmutter 

Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung  

Angemessene Aufwandsentschädigung

§ 1 Abs. 1 ESchG 

bestraft wird, wer (Ärztin/Arzt) 

wer eine künstliche Befruchtung bei einer Frau durchführt, die ihr Kind nach der Geburt  

auf Dauer Dritten überlassen (Ersatzmutter) will
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Vielen Dank und 
alles Gute!
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